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Jürgen Baumert

Schulkrise: Krise der staatlichen Regelschule?

1. Gesichtspunkte der Schulkritik

So weitverbreitet die Ansicht ist, daß sich die staatlich verwaltete Regelschule in einer

Krise befinde, so unterschiedhch fallen Analyse der Krisenerscheinungen und Vorschläge
ihrer Therapie aus. Lister (1978) beschreibt die Schulkrise in England als eine in

unterschiedlicher Form wiederkehrende Erscheinung, gewissermaßen als zyklisches Kon¬

junkturproblem eines an sich bemerkenswert wandlungs- und integrationsfähigen staatli¬

chen Schulsystems. Auch in der Bundesrepublik hat das Schulwesen eine Reihe von

Krisen nicht folgenlos durchlitten: etwa die Krise des (humanistischen) Gymnasiums, die

Bildungskatastrophe, den Modernitätsrückstand und Lehrermangel, die Krise der Volks¬

und jetzt der Hauptschule oder - eingeschränkter - die Krise der religiösen Erziehung, der

pohtischen Bildung oder des Deutschunterrichts. Negt (1975), einer der theoretisch

differenziertesten Kritiker der Regelschule, diagnostiziert die Schulkrise als Ausdruck

zunehmender Anpassungsprobleme von Schule und Umwelt, die vor allem auf langfristi¬

gen Veränderungen mit der Schule konkurrierender und/oder ihr vorausgehender Soziali¬

sationsinstanzen, insbesondere der Familie und der Altersgruppe, und mangelnder

Wandlungsfähigkeit der staatüch beaufsichtigten Schule beruhten. Symptome dieser sich

in einer (fundamentalen?) Sinnkrise zuspitzenden Entwicklung seien auf sehen der

Schüler wachsender Motivationsverlust, zunehmende diffuse Aggressivität und Angst. Es

ist nicht verwunderlich, daß Negt im politischen Abbremsen der in den sechziger Jahren

begonnenen Schulreformen und in den staatlichen Versuchen ihrer stärkeren Normierang
einen maßgeblichen Katalysator der krisenhaften Entwicklung sieht. Die pädagogischen

Experimente, insbesondere die Gesamtschule, seien in ihrer Inkubationsphase Reglemen¬

tierungen unterworfen worden, die sie auf technische Rationalisierang beschränkten und

so die in ihren uneingelösten Moghchkeiten liegende konstruktive Antwort auf die sich

abzeichnenden Probleme unterdrückten. Das Experiment einer „alternativen Schule"

geriet zur verwalteten Regelschule.

Die Kritik an der Regelschule teilt Negt mit vielen. Sie richtet sich gegen das staatlich

verordnete Bildungsprogramm mit seinem Fächerkanon, seinen Stundentafeln und

Lehrplänen, die institutionalisierten Formen der Leistungsbewertung und die bürokrati¬

sche Organisation schulischen Lernens ebenso wie gegen eine wenig beteiügungsfreundli-
che Schulverfassung und die ständigen Eingriffe der Schulaufsicht. Kern der Kritik ist das

Argument, daß durch die rechtlichen und administrativen Vorstrukturierangen Lernbe¬

dingungen geschaffen würden, die notwendigerweise zu Folgeproblemen führen müßten,
wie sie sich etwa in den genannten Krisenphänomenen äußerten. Die wichtigsten

Gesichtspunkte der Analyse bürokratisch vorgeformten Lernens in der Regelschule sind:

(1) das Übergewicht kognitiver Rationaütät, das dem Ziel einer kognitiven, moralisch-sozialen und

emotionalen Entwicklung der Gesamtpersönüchkeit widerspricht; (2) die institutionaüsierte Tren-

Z.f.Päd.,27.Jg. 1981, Nr. 4



496 Jürgen Baumert

nung von Lernen und Leben oder Denken und Handeln, mit der Folge, daß Sinnzusammenhänge des

Alltagshandelns zerschnitten werden und „Privates" systematisch aus dem schuüschen Lernen

ausgegrenzt wird, obwohl die Schule immer weniger auf entsprechende Vorleistungen außerschuü-

scher Sozialisationsinstanzen, insbesondere der FamUie, aufbauen kann; (3) die Privatisierung des

Lernens unter den Bedingungen eines sich verschärfenden Leistungswettbewerbs; (4) die Institutio¬

nalisierung repräsentativer Mitbestimmung von Eltern und Schülern ohne die Grundlage hinreichen¬

der Artikulations- und Beteiligungsmöglichkeiten von Betroffenen in Unterricht und Schulleben; (5)
die „produktionsmäßige" Organisation schuüschen Lernens, die der Eigenlogik der Erziehung, ihrem

Zeitrhythmus und ihren sozialen Konstitutionsbedingungen widerspricht, und schUeßlich (6) die

hierarchische Grundstruktur der staatUchen Anstalt, die nicht nur in Weisungen und KontroUen der

Schulaufsicht sichtbar wird, sondern die Beziehungen zwischen Lehrern untereinander und zwischen

Lehrern und Schülern selbst überformt.

Eine radikale Variante der Kritik zieht aus diesen Analysen den Schluß, sich von allen in

Schulen institutionalisierten Formen des Lernens und der Erziehung abwenden zu müssen

(Illich 1972; Reimer 1972; Goodman 1975). In moderateren Versionen werden

Entbürokratisierang und Autonomisierang als notwendige, zuweilen auch hinreichende

Vorbedingungen für die Entwicklung einer offeneren und humaneren Schule erachtet.

Nur wenige Kritiker freilich weisen wie Negt auf Folgeprobleme von Autonomisiemng
und „Entschulung" der Schule hin, etwa auf die Notwendigkeit neuer Definitions- und

Institutionaüsierangsleisrungen, die von persönlichen Unsicherheiten, vom Problem der

Balancierung jetzt stärker hervortretender divergierender Ansprüche und von individuel¬

len und sozialen Belastungen durch die Suche nach Konsens und neuen Selbstverständlich¬

keiten begleitet werden. Es ist gewiß kein Zufall, daß Schulversuche, die sich entschieden

von traditionellen Organisationsformen abwenden und mit dem Gedanken der Selbstre¬

gulierung von Betroffenen Ernst machen, als kleine und überschaubare Einrichtungen
oder als Untereinheiten größerer Schulen gegründet wurden, die es erlauben, anfallende

Fragen in unmittelbarem Kontakt aller Beteiügten immer neu zu beraten und zu

entscheiden. Gleichwohl scheinen Lebensdauer bzw. die Bewahrang des „alternativen"

Charakters prekäre Probleme dieser Schulen zu sein. In dieser Hinsicht ist die Diskussion

über die Schulkrise und ihre möghche Beantwortung durch Gegenschulen oder Entschu¬

lung der Regelschule eher wenig differenziert - was angesichts ihres programmatischen

Anliegens nur verständhch ist. Dennoch gibt es theoretische Überlegungen und empiri¬
sche Befunde, wie sie etwa Roeder (1980) entwickelt und darstellt, die soziologisch wenig

plausible Spekulationen über eine spontane und an nur wenige formelle Regeln gebun¬
dene Schule, die gleichwohl sachlich und sozial auf Dauer gestellt sein soll, korrigieren zu

können. In diesen Argumenten sind - zumindest indirekt - über die Bürokratiekritik

hinausgehende Erklärungsmöglichkeiten für die Resistenz und Schwerfälligkeiten der

traditionellen Schulen angelegt.

Im folgenden soU versucht werden, sich diesem Problemkomplex in drei Schritten zu nähern.

Zunächst soUen das Anüegen und die wichtigsten Gedanken der „Partizipationsempfehlung" des

Deutschen Bildungsrats in Erinnerung gerufen werden. Daran schließt sich der Versuch an, die

Grundstruktur des gegenwärtigen regulativen Programms des Schulwesens zu beschreiben und

anhand einiger Beispiele seine interne Elastizität abzuschätzen. In einem weiteren Abschnitt

SchUeßUch soUen die Leistungen des institutionellen Bedingungsgefüges der Regelschule vor dem

Hintergrund des „Entschulungsprogramms" systematischer verfolgt werden.
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2. Demokratisierung und Verrechtlkhung

Die 1973 veröffentlichte Empfehlung des Bildungsrats zur verstärkten Selbständigkeit
der Schule wird durch einen zentralen Gedanken getragen, nämhch im Rahmen der

staatlichen Gesamtverantwortung für das Bildungswesen rechtlich abgesicherte Hand¬

lungsspielräume für die Einzelschule auszugrenzen, die im Zusammenwirken von Leh¬

rern, Schülem und Eltem ausgefüllt werden sollen. Mit dieser Organisationsreform
sollten Rahmenbedingungen hergestellt werden, die eine Öffnung der Schule zur Gesell¬

schaft begünstigen, vielfältige erfahrungsgesättigte und subjektiv bedeutsame Lernpro¬
zesse freisetzen und die SelbstreguUerung der Beteiligten, entlastet von administrativen

Eingriffsvorbehalten, ermöglichen. Diesem Leitgedanken verpflichtet, versucht die Emp¬

fehlung, das Verhältnis von Schulaufsicht und Schule neu zu bestimmen und Grundzüge
einer beteiligungsfreundlichen Schulverfassung zu entwickeln.

(1) Das Verhältnis von Schulaufsicht und Schule soU durch eine klarere Abgrenzung von zentralen

und dezentralen Entscheidungsbefugnissen neu gefaßt werden. Als wichtigstes staatUches Steue¬

rungsinstrument im curricularen Bereich werden sogenannte Rahmenrichtlinien konzipiert, die

lernzielorientiert aufgebaut, präziser und reaüstischer gefaßt sein soUen als herkömmUche Lehrpläne
und somit eine größere Steuerungswirksamkeit als diese besitzen soUen1. Zugleich aber wird

vorgeschlagen, die Schulaufsicht im Bereich von Unterricht und Erziehung auf eine bloße Rechtsauf¬

sicht zu beschränken. Die schulaufsichtlichen Eingriffs- und WeisungsmögUchkeiten soUen also auf

den FaU der Abweichung von den RahmenrichtUnien begrenzt werden. (2) Kennzeichnend für den

Schulverfassungsentwurf der Empfehlung des Bildungsrats ist, daß er nicht aUein auf eine

repräsentative Mitwirkung abzielt, sondern diese auf eine unmittelbare Beteiügung von Schülern und

Eltern an der Gestaltung des Unterrichts und des SchuUebens gründen wül.

Diese Empfehlungen waren bereits im Arbeitsausschuß nicht unumstritten, konnten in der BUdungs¬
kommission nur mit einem Minderheitenvotum und einer kritischen ProtokoUerklärung verabschie¬

det werden und fanden in der politischen Öffentüchkeit zwiespältige Aufnahme. Die heftigsten
Einwände bezogen sich auf eine Beschränkung der Schulaufsicht auf Rechtsaufsicht, die wichtigsten
wohl eher auf den Mangel der Empfehlung, die Vorschläge nicht auf eine empirische Analyse der

faktischen Handhingsspielräume der einzelnen Schule und der Gründe für ihre möglicherweise
unzureichende Nutzung stützen zu können.

Nun scheint aber der Bericht über „Demokratisierung und Mitwirkung in Schule und Hochschule",

den die „Deutsch-Schwedische Kommission" im gleichen Jahr vorlegte, ein Stück dieser Empirie
nachzuüefern (Goldschmidt 1973). Im Rahmen der Konimissionstätigkeit wurden in beiden

Ländern eine Reihe von Schulerkundungen durchgeführt. Als besondere Belastungen der Schulen

nennen die Erkundungsberichte jene Erscheinungen, die heute als Ausdruck der Schulkrise

verstanden werden, wie Motivationsverlust und Diszipünprobleme von Schülem und Resignation
von Lehrern. Die Kommission führte dies einerseits auf unzureichende materieUe und personelle
Rahmenbedingungen und andererseits - und darin trifft sie sich mit der Schulkritik - auf die

Fremdbestimmtheit verwalteten Lernens, auf die Ohnmacht von Schülem im schuüschen Konkur¬

renzsystem sowie auf die hierarchische Organisation des Schulwesens zurück. Zugleich aber lassen

die Berichte gerade durch ihren international vergleichenden Ansatz erkennen - worauf Roeder

(1980) aufmerksam machte -, daß der Hinweis auf restriktive administrative Rahmenbedingungen
und Steuerungsmaßnahmen, die zwischen beiden Ländern erhebüch variieren, keine hinreichende

Erklärung für die in beiden Staaten festgesteUte unzureichende Zusammenarbeit und Mitwirkung
und die daraus abgeleiteten Folgeprobleme darsteUen kann.

1 Die RahmenrichtUnien soUen zugleich Fächerkanon und Stundentafel ausweisen. Hier sieht die

Empfehlung besondere Elastizität vor, um die Freiräume der Schule nicht substanzlos werden zu

lassen: Die Einzelschule soU etwa die Mögüchkeit erhalten, Fächer zu Fachbereichen zusammen¬

zufassen oder die Regelstundenzahl auf Block-, Epochen- oder Projektunterricht aufzuteilen.
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In der letzten Dekade haben sich auch in der Bundesrepubhk Bildungsrecht und

administrative Steuerungsformen gewandelt. Rechtlich wurde Schule traditionell als

„besonderes Gewaltverhältnis" aufgefaßt, innerhalb dessen Maßnahmen, die dem

Anstaltszweck dienten, keiner formellen Rechtsgrundlage bedurften und das die Geltung
von Grundrechten im Bereich der Schule definitionsgemäß ausschloß. Mit Schuleintritt

war der Schüler der unmittelbaren Anstaltsgewalt unterworfen. Bereits seit Mitte der

fünfziger Jahre bahnte sich eine rechtsstaathche Weiterentwicklung des besonderen

Gewaltverhältnisses an, insofern die Rechtsprechung, unter Rückgriff auf die Unter¬

scheidung von „Grandverhältnis" und „Betriebsverhältnis", zunehmend die gerichtliche

Überprüfbarkeit pädagogischer Entscheidungen bejahte, soweit es sich um statusrele¬

vante Maßnahmen zu Beginn oder am Ende des Schulverhältnisses (etwa Prüfungen oder

Schulverweise) handelte - also der Schüler im „Grundverhältnis" betroffen war. Ein

grandsätzüches Umdenken setzte jedoch erst zögernd Mitte der sechziger Jahre ein

(Kieler Staatsrechtslehrertagung 1964), das zum Beginn der siebziger Jahre zu einer

Neuorientierang der Rechtsprechung führte, die jetzt den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit
der Verwaltung unter Bezugnahme auf das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip auch auf

die besonderen Gewaltverhältnisse ausgedehnt wissen wollte (vgl. Laaser 1980;

Deutscher Juristentag 1981). In Anerkennung des Gesetzesvorbehalts verlangte sie,

daß der Gesetzgeber alle „wesentüchen" Entscheidungen, zumal wenn Grundrechte von

Betroffenen berührt würden, selbst zu treffen habe und diese nicht der Verwaltung
überlassen dürfe. Dies bedeutete die endgültige Überwindung des besonderen Gewaltver¬

hältnisses. In gewissem Sinne wurde damit auch rechtlich die VorsteUung der politischen
Exterritorialität der Schule verabschiedet, von der sich die Pädagogik wohl zum Ende der

fünfziger Jahre getrennt hatte. Heute stehen die Landesgesetzgeber in der Pflicht, stärker

als bisher durch Leitentscheidungen das Handeln der Verwaltung so vorzustrukturieren,

daß die geseUschafthchen Aufgaben der Schule, die Rechte der Betroffenen und die

Eigenlogik von Unterricht und Erziehung gleichermaßen Berücksichtigung finden. In

jüngster Zeit hat die Schulrechtskommission des Deutschen Juristentags (1981) den

Entwurf eines Landesschulgesetzes vorgelegt, das diesen Gesichtspunkten Rechnung zu

tragen versucht.

Angestoßen durch die Demokratisierangsdiskussion der ausgehenden sechziger Jahre,

wurden parallel zu der soeben skizzierten Entwicklung in den meisten Bundesländern

Revisionen des Schulverfassungsrechts vorgenommen, die um die Mitte der siebziger
Jahre zu einer Welle von Neukodifikationen führten. Im Ergebnis brachten die neuen

Schulverfassungsgesetze, die durchaus Anregungen der Partizipationsempfehlung des

Bildungsrats aufgriffen, eine - von Bundesland zu Bundesland freihch unterschiedh¬

che - Ausweitung und institutionelle Absicherang der Mitwirkungsmöglichkeiten von

Lehrem, Schülem und Eltem (vgl. Nevermann/Richter 1977; Deutscher Juristen¬

tag 1981).

Schheßüch haben sich in den vergangenen Jahren auch die administrativen Steuerungsfor¬
men verändert. Das dürfte zunächst für die klassischen Steuerungsinstrumente der

Rechts- und Verwaltungsvorschriften gelten, insofern sich die meisten Kultusverwaltun¬

gen um eine systematisiertere Erfassung der zu regelnden Sachverhalte bemühen, welche

die traditionelle Kasuistik der Schulverwaltung mit ihrem Wust von Einzelerlassen

tendenziell abzulösen scheint. Nicht selten suchen Verwaltungen bei der Entwicklung von
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Vorschriften auch die Mitarbeit von SchuUeitem und Lehrem- teilweise mstitutionaUsiert

in gemischten Kommissionen -, um deren Erfahrungen zu nutzen. Auch das Verfahren,

das gelegenthch Anwendung findet, Vorschriften zunächst zur Erprobung zu erlassen,

zielt in dieselbe Richtung. Das traditionelle Instramentarium wurde überdies durch

unterschiedliche Formen von Lehrerfortbildung, durch die institutionelle Veränderangen

abgestützt werden werden sollten, erweitert. Hier scheint sich eine Entwicklung abzu¬

zeichnen, daß die im Bereich kultureller Treuhändersysteme nur begrenzt wirksame

Steuerung über Macht durch den bewußten Rückgriff auf die Aktualisierung von

Wertbindungen und/oder Partizipation ergänzt wird. Gleichwohl ist dieser Trend nicht

eindeutig. Es lassen sich auch gegenläufige Beispiele anführen, wo Kultusverwaltungen

nicht nur eine Systematisierang von Vorschriften, sondern zugleich eine stärkere Durch¬

normierung anstrebten. Gerade föderale Abstimmungsprozesse im Rahmen der Kultus-

ministerkonferenz scheinen dies, wie man vielleicht am deutlichsten an den Regelun¬

gen für die gymnasiale Oberstufe und das Abitur sieht, zu begünstigen.

Geht man von der Vermutung aus, daß Veränderangen rechtücher und administrativer

Rahmenbedingungen Unterricht und Schulleben direkt beeinflussen und nicht in erster

Linie durch Aus- und Umdeutungen vermittelt und durch Schulroutinen gebrochen

wirken, so müßte man den Auswirkungen der angedeuteten institutioneUen Änderungen
leicht nachspüren können. Im allgemeinen jedoch wird man der Konstruktion derartiger

kausaler Zusammenhänge skeptisch gegenüberstehen. Aus der Anerkennung der Geltung

von Grundrechten wie der Meinungs- und Vereinigungsfreiheit ergibt sich noch kein

blühendes pohtisches Leben in unseren Schulen; oder die Tatsache, daß Eltem wichtigen

schuüschen Entscheidungen weniger ausgeliefert sind, sondern in größerem Umfang als

zuvor informiert und beteiligt werden müssen und sich im Konfüktfall auch wehren

können, führt nicht selbstverständlich dazu, daß sich die Schulen intensiv um Mitarbeit

und Einbindung der Eltern bemühen, um die organisatorischen „Hohlformen" auszufül¬

len und konflikthafte Grenzfälle möglichst selten auftreten zu lassen. Gerade die

Schulkritik wird aber auch einwenden, daß man vernünftigerweise kaum sichtbare

Veränderangen erwarten dürfe, wo man nur wenig und überdies Marginales ändere, so

daß die kritische Wirkungsschwelle gar nicht erreicht werden könne.

3. Adminbtrative Steuerung und innerschulbche Handlungsspielräume

Um die Frage der restriktiven Wirkung institutioneller Rahmenbedingungen weiter zu

verfolgen, soll im folgenden versucht werden, das Verhältnis von administrativer Steue¬

rung und schulischen Handlungsspielräumen näher zu bestimmen. In den Schulgesetzen
aller Bundesländer finden sich Formuüerungen, die auf die pädagogischen Freiheitsspiel¬

räume des Lehrers und der Schule hinweisen. So spricht der Gesetzgeber von der

pädagogischen, methodischen oder didaktischen Freiheit des Lehrers; einige Schulgesetze
betonen auch ausdrücküch die Selbständigkeit der Schule. Zugleich werden jedoch in

allen Schulgesetzen pädagogische Freiheit und Eigenverantwortung des Lehrers sowie die

Selbständigkeit der Schule mit aller Deutlichkeit begrenzt, insofern sich Freiheit und

Eigenverantwortung nur im Rahmen der gültigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
entfalten können und die Schule den fachlichen Weisungen der Schulaufsicht unterliegt.
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Nur wenige Landesgesetze weichen gradueU von dieser Sachlage ab. Eine explizite Einschränkung
der Fachaufsicht unter dem Gesichtspunkt pädagogischer Selbständigkeit nimmt nur das Hessische

Schulverwaltungsgesetz (§ 55 Hess. SchVG) vor. Das Saarländische und Berliner Schulverfassungs-
gesetz bestätigen die umfassende SchulaufSichtsbefugnis, legen den Schulbehörden jedoch zugleich
die Pflicht eines zurückhaltenden Gebrauchs des Eingriffs- und Weisungsrechts auf (§ 67 Abs. 2 Saarl.

SchumG; § 9 Abs. 2 Bln. SchulverfG). Ähnüch legt das Bremische Schulverwaltungsgesetz dem

Verordnungsgeber beim Erlaß einschränkender Verwaltungsvorschriften eine MäßigungspfUcht auf

(§ 17 Abs. 2 und 3 Brem. SchulVwG). Eine befriedigende rechtüche Absicherung schuüscher

Handlungsspielräume gibt es in keinem Bundesland. Unter diesen Bedingungen macht die Rede von

„pädagogischer Freiheit" nur dann Sinn, wenn sich wesentüche TeUe schuüscher Tätigkeit genereUen
und zugleich detailüerten Regelungen struktureU entziehen und sich daraus zwangsläufig Grenzen

administrativer Steuerung und KontroUe ergeben.

Die Steuerung der organisatorischen und inhaltüchen Entwicklung des Schulwesens

erfolgt vornehmlich über regulative Programme, also über das in Rechts- und Verwal¬

tungsvorschriften niedergelegte Ensemble von Geboten und Verboten. Diese Handlungs¬

programme sind außerordentüch unübersichtüch. Das ist sowohl auf ihren quantitativen

Umfang als auch auf die immer noch mangelnde Systematik des mehr oder minder

naturwüchsig entstandenen Regelungsbestandes zurückzuführen. Bei einem Ordnungs¬
versuch lassen sich grob vier Untergruppen unterscheiden: Die quantitativ umfangreichste

Grappe bilden jene Vorschriften, die durch die Festlegungvon inhaltlichen Grandstraktu-

ren und Minimalanforderangen eine gewisse Durchschnitthchkeit und Uniformität des

Bildungsergebnisses sichern sollen und das schuUsche Bildungsprogramm gleichsam
stellvertretend für die Überprüfung der Lernergebnisse ausweisen. Zu diesem Komplex

gehören neben den Lehrplänen und den sie ergänzenden Vorschriften vor allem die

Definition des Fächerkanons, die Stundentafeln, Differenzierangsrichtlinien oder die

Festlegung der Jahrgangsklasse und der Versetzung. Die zweite, ebenfalls umfangreiche

Gruppe umfaßt Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die statusrelevante Schullaufbahn¬

entscheidungen normieren. Dabei handelt es sich einmal um Verfahrensvorschriften, die

bei statusdistributiven Maßnahmen die Unpersönlichkeit der Beurteilung und die Gleich¬

behandlung von Schülem sicher sollen, und zum anderen um die inhalthche Beschreibung
von Anforderangen bei Prüfungen. Dazu gehören Vorschriften zur Sicherang von

Bewertungsgrandlagen, Versetzungs- und Prüfungsvorschriften sowie Zu- und Abgangs¬

bestimmungen. Diese Regelungen institutionaüsieren die Kontinuität schuüscher Lei¬

stungsbewertung und standardisieren Beurteüungsverfahren nach universalistischen Prin¬

zipien. Diese Verfahrensregeln dürften eine wichtige Legitimationsgrundlage für status¬

distributive Maßnahmen der Schule darstellen. Ein dritter Vorschriftenkomplex enthält

Schutz- und Hygienevorschriften, Bestimmungen zur Schulgesundheitspflege und Rege¬

lungen der kustodialen Pflichten des Lehrers. Schließlich gibt es in den Schulrechtsbestän¬

den aller Bundesländer eine lange Reihe von Erlassen, mit denen die Schulbehörden

unsystematisch im Vertrauen auf die Ökonomie allgemeiner Bestimmungen versuchen,
auftretende Einzelfragen generaüsierend zu lösen.

Die extensive Definition von Aufsichtspflichten der Lehrer innerhalb und vor aUem außerhalb der

Schule und die bei Aufsichtspfüchtverletzungen möglicherweise entstehenden Regreßforderungen
oder gar die drohende Strafverfolgung wurden und werden von den Lehrern als wichtiger Hinde-

rungsgrund für die Enstehung eines vielfältigen SchuUebens angeführt. Mittlerweüe sind jedoch die

Aufsichts- und Haftungsprobleme versicherungstechnischweitgehend entschärft worden (Hess 1977;
Nevermann 1978). Überdies scheint sich insgesamt eine Tendenz abzuzeichnen, daß der Verord¬

nungsgeber bei der Bestimmung der Aufsichtspflicht des Lehrers auch die notwendigen Freiräume
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des Schülers, die eine Erziehung zur Selbständigkeit erfordert, berücksichtigt und die damit

verbundenen Risiken bewußt in Kauf nimmt (diese Fragen soUen hier nicht weiter verfolgt werden).

Der Gruppe der reaktiv entstandenen Einzelvorschriften, die oftmals auf Anfragen von Schulen

zurückgehen, lassen sich am leichtesten Beispiele entnehmen, wenn man die These vom Regelungs¬
exzeß und der Bevormundung der Schule ülustrieren will. Manche dieser Erlasse entbehren nicht

einer gewissen Komik: wenn etwa die Anrede von Oberstufenschülern, die Beteiügung von Schülern

an Treibjagden, das Halten von lebenden Tieren in Schulräumen oder das Schrott- und Lumpensam¬
meln ministeriell geregelt werden. Viele dieser Vorschriften dürften in den Schulen gar nicht bekannt

oder vergessen sein. Zudem scheinen diese Einzelvorschriften für die Struktur des gesamten

Regelbestandes zunehmend untypisch zu werden. Sie sind eher kennzeichnend für eine historisch

ältere Regelungsform, die durch Versuche einer systematischen Kodifikation des regulativen
Programms zurückgedrängt wird. (Das bedeutet freiüch nicht, daß ein SchuUeiter, der meint, aUe

adminstrativen Verlautbarungen seinem Kollegium persönüch vortragen zu müssen, den „Regelex¬
zeß" der Schulverwaltung nicht greifbar machen und die Arbeit einer Konferenz blockieren könnte.)

Den Kernbereich des regulativen Programms bilden zweifellos die beiden zuerst genann¬

ten Vorschriftengrappen. Im folgenden soll anhand zweier Beispiele nach ihrer Steue-

rangskapazität und nach möglicherweise wichtigen Sekundärfunktionen gefragt werden.

Lehrpläne oder Rahmenrichtlinien gelten im allgemeinen als das zentrale Steuerungsin¬
strument der Schulverwaltung. Auch die Partizipationsempfehlung des Deutschen

Bildungsrats sah hierin den wichtigsten Hebel der staathchen Schulaufsicht. Und es

scheint in der Tat unmittelbar einleuchtend zu sein, daß von ihrer Präzision und
¦ Verbindlichkeit die inhaltüchen Gestaltungsspielräume der Schule abhängen.

Durch die bisherigen Richtlinien - sei es, daß sie die ältere Form der reinen Stoffpläne
aufweisen oder „modemer", lernzielorientiert aufgebaut sind - scheinen sich Lehrer im

aUgemeinen nicht in ihren didaktischen und methodischen Entscheidungen unangemessen

eingeschränkt zu fühlen. Vielmehr gehören Selbständigkeit und Unabhängigkeit offenbar
für Lehrer zu den wichtigsten Vorzügen ihrer Berufstätigkeit (Noelle-Neumann/
Schmidtchen 1968; Frank 1969; Hitpass 1970). Fragt man gezielter nach Handlungs¬
spielräumen bei der Unterrichtsgestaltung, so muß man den Eindrack gewinnen, daß sich

Lehrer wohl kaum als gegängelte Unterrichtsbeamte fühlen. Nach den Befunden einer

jüngeren Untersuchung, die 1977 an hessischen und nordrhein-westfäüschen Gesamtschu¬

len und Schulen des dreigüedrigen Schulsystems durchgeführt wurde (Kischkel 1978,

1979), sahen nur knapp 3% der befragten Lehrer an traditioneUen Schulen der Sekundar¬

stufe I in der „zu geringen Freiheit bei der Bestimmung der Unterrichtsinhalte" ein

größeres Problem. Unter 56 vorgegebenen Schulalltagsproblemen hatte die mögliche

Einschränkung didaktischer Entscheidungsmögüchkeiten die geringste Bedeutung. Leh¬

rer an Gesamtschulen fühlen sich zwar häufiger in ihrer Unterrichtsfreiheit eingeschränkt,
dennoch sind diese Probleme auch hier eher marginal. Die Richtlinien scheinen im

aUgemeinen ein relativ breiter Rahmen zu sein, der durch die Unterrichtsvorbereitungen
des einzelnen Lehrers oder an Gesamtschulen und in größeren traditionellen Schulsyste¬
men auch durch gemeinsame Unterrichtsplanung ausgefüllt wird. Ihre Steuerungswirk¬
samkeit entfalten die Richtlinien - unterschiedhch von Fach zu Fach - in einem Fall vor

allem in Verbindung mit den Vorauswahlen des Lehrbuchs und im anderen vermittelt über

die koUegialen Absprachen, die dann wiederum den einzelnen Lehrer nicht unerheblich

binden können.

Die begrenzte Steuerungskapazität scheint ein strukturelles Problem staatlich normierter

Bildungsprogramme zu sein. Die Programme versuchen, an kulturelle Selbstverständhch-
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keiten anzuknüpfen und dort, wo diese Grundlage brüchig geworden ist, durch einen

höheren Abstraktionsgrad der Ziele bzw. eine Addition von spezielleren Zielsetzungen
und Stoffen dem politischen Konsensgebot zu entsprechen. Das Ergebnis ist eine

beträchtüche Ambiguität der Bildungsziele, vor allem im Bereich der „Kulturfächer",
sowie die notorische Stoffüberlastung des Programms. Beide Elemente dürften die

Steuerungswirksamkeit von Lehrplänen herabsetzen. Aber die Bildungsprogramme sind

nicht nur Steuerangsinstrumente, sondern in ihrem Rückgriff auf gesellschaftlich institu¬

tionalisierte Wertmuster stellen sie auch gleichsam vertrauensbildende Regeln dar, die das

Durchschlagen einseitiger Interessen in die Schule verhindern und so eine innerinstitutio-

neUe Flexibiütät sichern, und zwar sowohl im Hinblick auf Unterrichts- und Erziehungs¬
ziele als auch in bezug auf die Wahl jener Wege, die zu ihnen führen sollen. Sie weisen

symbolisch das Bildungsergebnis aus und wirken mit dieser kontrafaktischen Unterstel¬

lung als Schutz vor notwendigerweise auf Teüaspekte konzentrierte Wirkungskontrollen.
Es ist sicherhch kein Zufall, daß wir in der Bundesrepubhk lange Zeit keine funktionalen

Analphabeten hatten (erst mit „der Vertrauenskrise" der Schule gingen findige Pädago¬

gen auf öffentliche Entdeckungsreisen) und allen Schulen derselben traditionellen Schul¬

form bisher gleiche Leistungsfähigkeit amtüch bescheinigt wird. Wirkungskontrollen,
welcher Art auch immer (z.B. Zentralabitur, Basistests der Industrie- und Handelskam¬

mern oder wissenschaftliche Vergleichsuntersuchungen), dürften im Hinblick auf

bestimmte Zielsetzungen ein relativ effektives Steuerungsmittel darstellen, dessen Nut¬

zung in einer multifunktionalen Organisation wie der Schule allerdings äußerst dysfunktio-
nale Nebenfolgen hervorrufen kann, da Prioritäten intentionswidrig strukturell umdefi¬

niert werden. Als einzige Schulform ist bisher die Gesamtschule diesem Mechanismus

systematischer ausgesetzt worden, was ihre Entwicklung nicht unerhebhch beeinflußt

haben dürfte.

Eine Verbesserung der Steuerungskapazität der Richtlinien ist wohl nur um den Preis der

Einschränkung ihrer vertrauensbildenden Funktionen zu erhalten. In diesem Fall müßten

Richtlinien präziser und vor allem selektiver werden, was wiederum die WahrscheinUch¬

keit politischer Konflikte erhöht und zugleich den Glauben an die Legitimität des

institutionahsierten Programms beeinträchtigt. (Eine Vorahnung von den Folgen solcher

Delegitimationsprozesse kann man erhalten, wenn man im Hessischen Landtag die

Tartaren-Meldungen über Untaten einzelner Schulen oder Lehrer verfolgt. Etwas spitz
könnte man derartige Entwicklungen durchaus als gesellschafthche Öffnung der Schule

oder in soziologischen Begriffen als institutionellen Entdifferenzierangsprozeß deuten.)

Wichtigstes curriculares Steuerangsinstrument sind im Zusammenhang mit den Lehrplä¬
nen die Stundentafeln, die für jede Jahrgangsstufe den Fächerkanon bestimmen, das

Gesamtaufkommen des wöchentlichen Unterrichts festlegen und mit der Verteilung der

Wochenstunden auch eine quantitative Vorentscheidung über die Bedeutung und Hierar¬

chie der Lemgegenstände fällen. In einem Kürzel zusammengefaßt, repräsentieren sie die

an Schüler gerichteten Ansprüche und stellen in Verbindung mit den Lehrplänen
schulisches Lernen unter die Bedingung knapper Zeit. Mit der (im Prinzip an wissenschaft¬

üchen Disziplinen orientierten) Fächereinteilung werden lebensweltüche Erfahrangszu-

sammenhänge zum Zwecke systematischen Lernens analytisch zerschnitten. Daraus

ergibt sich die vielfach kritisierte Diskontinuität von Lernerfahrungen eines Schultags, die

in unseren Schulen mit ihrem 45-Minuten-Rhythmus besonders ausgeprägt ist. Dennoch
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weist auch die Stundentafel eine gewisse Elastizität auf, die mehr oder minder sachdienü-

che organisatorische Arrangements zuläßt, je nachdem welche Prioritäten ein Schulleiter

und sein Kollegium setzen. Es ist nicht erforderUch, die Maßnahme im einzelnen zu

beschreiben; das Spektrum der Mögüchkeiten reicht vom Blocken von Stunden über die

inhaltliche und organisatorische Fachabstimmung bis hin zur bewußten Verwaltung von

Zusatz- und Fehlstunden. Die meisten dieser Maßnahmen haben jedoch erhebhche

Konsequenzen für die Unterrichtsvorbereitung des einzelnen Lehrers, für die Kommodi-

tät seines Stundenplans und für die kollegiale Abstimmung und Konsensbildung.

Zwei empirische Beispiele für administrative und schuüsche Prioritätensetzungen können vielleicht

verdeutüchen, daß die Sachlage komplexer, wohl aber nicht besser ist, als es die Kritik der

verwalteten Schule gelegentUch darsteUt. Für die seit 1973 in Berlin eingerichteten Gesamtschulen in

Bildungszentren erarbeitete die Schulverwaltung Vorgaben zum Stundenplan und zur Unterrichtsor¬

ganisation, die einige bemerkenswerte Bestimmungen enthielten. Die zeitüche Grundeinheit des

Unterrichtsbetriebs wurde auf 100 Minuten erweitert; im natur- und sozialwissenschaftlichen

Fachbereich wurden Epochenunterricht ebenso wie eine enge Fachkooperation, die bis zur faktischen

Integration reichen konnte, ermögUcht; ferner wurden Zeiteinheiten für Projektunterricht vorgese¬
hen. Absicht dieser - nach einer Erprobungsphase sicherUch korrekturbedürftigen - Vorgaben war

es, Rahmenbedingungen zu setzen, die Innovationen nicht nur ermögUchen, sondern von denen ein

struktureller Zwang zur Revision des traditioneUen Unterrichts ausgehen soUte. Durch den Einsatz

unterschiedUcher Arbeitsformen, durch flexible Zeitgestaltung oder den Wechsel des Lernorts soUte

ein Unterricht verwirklicht werden, in dem auch subjektiv mehr Zeit zur Verfügung stand. Nach einer

Praxis von mehreren Jahren ist eine Reihe von Schulen zu gewohnteren Organisationsformen
zurückgekehrt, in denen die Mögüchkeiten eines offenen und Fächergrenzen überschreitenden

Unterrichts keineswegs ausgeschöpft werden. Zur Erklärung dieser Entwicklung bieten sich verschie¬

dene miteinander konkurrierende, aber in gewissem Maß sich mögUcherweise auch ergänzende
Mögüchkeiten an. Einmal könnte man auf die Unentschiedenheit der administrativen Maßnahmen

hinweisen, die sich im Nebeneinander von Fachunterricht und fächerübergreifenden Ansätzen zeigt.
Das ganze wird dann, wie Negt (1975) sagte, „durch pädagogische Postulate, nicht durch die

inhaltüche und organisatorische Vermittlung dieser Unterrichtsformen" zusammengehalten. Es

ergibt sich „eine Weüe ein labües Gleichgewicht, welches aber regelmäßig die Tendenz hat, zur Seite

des herkömmüchen, scheinbar sichere Orientierungen verbürgenden Fachunterrichts zu neigen".
Zum anderen wird man aber auch Faktoren wie die auf Dauer schwer einlösbaren Ansprüche an

Unterrichtsplanung und -durchführung und die entstehenden organisatorischen und konsensueUen

Belastungen als Ursachen der Rückkehr nicht unterschätzen dürfen.

Unser empirisches Wissen über die „Poütik" von Einzelschulen ist ausgesprochen kärgüch. Arbeiten

wie die von Tillmann et al. (1979) über die kooperative Gesamtschule in Hessen oder von

Diederich/Wulf (1979) über die Gesamtschule in Kierspe sind Ausnahmen, und unter älteren

Arbeiten ragt immer noch Ellweins „Was geschieht in der Volksschule?" (1960) hervor. Wir wissen

im aUgemeinen nicht, wie Schulen ihre Handlungsspielräume durch Interpretation und Umdeutung
von Vorschriften definieren, in welcher Weise sie ihre Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, welche

Prioritäten sie setzen oder welchen unausgesprochenen Regeln ihre Entscheidungen folgen. Ange¬
sichts dieser unbefriedigenden Situation wird man auf einzelne indirekte Indikatoren zurückgreifen
müssen. Ein gewisser Hinweis aufschuüsche Prioritätensetzungen läßt sich aus Daten zur innerschuü-

schen „Verwaltung des Lehrermangels" gewinnen. Wenn Schulen mit den verfügbaren Lehrerstun¬

den den SoUunterricht nicht abdecken können, stehen sie unter dem Entscheidungszwang, die

Stundentafel kürzen zu müssen. Aus der Art und Weise, wie sie diese Kürzungen vornehmen, kann

man gewisse Rückschlüsse auf die innerschuüsche „Erziehungsphüosophie" ziehen. Aufgrund von

Informationen der Lehrerindividualerhebung aus dem Jahr 1974 können wir für diesen Zeitpunkt
Rangreihen von Fächern nach ihrem Fehlstundenanteü büden. Die folgende AbbUdung weist für die

Schiilform des dreigüedrigen Schulsystems jeweUs die Fächer mit höchstem Fehlstundenanteü aus.

Bereits die Stundentafeln schreiben in ihrer Verteüung des Unterrichtsaufkommens den Vorrang
kognitiver Rationaütät fest. Die musischen Fächer und die FächerLeibeserziehung und Arbeitslehre,
die im traditioneUen Kanon am ehesten so etwas wie ein ästhetisch-expressives und praktisches
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Fehlstunden nach Schulart, 1974

in % der
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40t

30 ¦ ¦

20--

10 ¦¦

1 = Religion
2 = Musik

3 = Chemie

4 = Sport
5 = Kunst

6 = Arbeitslehre/Werken

7 = Physik

12 3 4 5

Hauptschule

12 6 4

Realschule

17 2 5 4

Gymnasium

DatenqueUe: Bund-Länder-Kommsission für BUdungsplanung und Forschungsförderung: Prognose
des globalen, des schulorten- und des fächerspezifischen Lehrerangebots und Lehrer¬

bedarfs bis zum Jahre 1985, Bonn 1977, S. 110-112.

Gegengewicht zu den akademischen Angeboten verkörpern, sind schon - mit Ausnahme von

Arbeitslehre in der Hauptschule - von ihrer in der Stundentafel vorgesehenen zeitUchen Ausstattung
her tendenzieU Randfächer. Das akademische Übergewicht wird nun noch einmal verstärkt, wenn

gerade diese Fächergruppen den höchsten Fehlstundenanteü aufzuweisen haben. Geht man von einer

gewissen Varianz der Fehlstunden zwischen den Schulen aus, so kann man vermuten, daß es etwa an

Haupt- und Realschulen nicht selten vorkommt, daß einzelne Klassen über mehrere Jahre keinen

Unterricht in Musik oder Kunst erhalten. Diese sekundäre Gewichtung ist, wie man aus der

Verteüung fachfremd erteUten Unterrichts schließen kann, nicht allein auf einen spezifischen Mangel
an Fachlehrern in dieser Fächergruppe zurückzuführen, sondern steüt auch einen innerschulischen

„Verwaltungsakt" dar, der darauf hinweist, daß die in den Stundentafeln üistitutionaüsierten

Wertmuster vom Lehrkörper internaüsiert sind2. Daß sich Gegenbeispiele von Schulen anführen

lassen, die sehr wohl verstanden haben, sich ein ausgeglicheneres Profil zu geben oder zu bewahren,
muß geradezu zur empirischen Untersuchung, wie dies unter gegebenen administrativen Rahmenbe¬

dingungen gelingen kann, herausfordern.

Auch ein noch so vorläufiger Versuch, innerschulische Handlungsspielräume zu umrei¬

ßen, hat auf das behördliche KontroU- und AufSichtssystem einzugehen, das - wie man in

schulkritischer Literatur oft lesen kann - im Lauf der Zeit zunehmend dichter geworden

sei, so daß Lehrer und Schulen ständigen schulaufsichtlichen Eingriffen ausgesetzt seien.

Wenn man in der Schule von Schulaufsicht spricht, denkt man zunächst an den Schulrat,

seinen Unterrichtsbesuch oder seine Mitwirkung bei Prüfungen und dienstlichen Beurtei¬

lungen. Der Schulrat, dem die unmittelbare Aufsicht über die Schulen obliegt, ist das

wichtigste Kontrollorgan der Schulaufsichtsbehörden. Er nimmt jedoch in Form von

Beratung oder durch Weisung im Einzelfall auch Steuerungsfunktionen wahr. Dabei

2 In ähnüche Richtung deutet der Umstand, daß das, was man traditioneU unter „SchuUeben"

verstand, in theoretischen und pädagogisch-praktischen Diskussionen lange Zeit ein Schatten¬

dasein führte, ja der Begriff selbst in Vergessenheit zu geraten schien (vgl. Lassahn 1981).
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gehen Beratung und Weisung ziemüch nahtlos ineinander über. Durch zwei jüngere

empirische Untersuchungen wissen wir relativ gut über die Tätigkeit von Schuiräten

Bescheid (Poschardt 1978; Hopf et al. 1980). Ein Ergebnis der Untersuchung von Hopf

ist der Nachweis, daß die schulaufsichtliche Einwirkung auf die Einzelschule und den

einzelnen Lehrer, von KonfliktfäUen abgesehen, als einüberdie symboüscheDokumenta¬

tion von Anforderungsmustern vermittelter Prozeß zu verstehen ist. Solche symboüsche

Bedeutung kommt etwa dem Ausbildungsbesuch und vor allem der Unterrichtsvisitation

aus „besonderem Anlaß" zu, die administrative Anforderungen und Grenzen der

Gestaltungsmögüchkeiten von Lehrem definieren.

Diese Befunde lassen sich durch Daten zur Entwicklung des quantitativen Verhältnisses von

Schulaufsichtsbeamten und Lehrern, der sog. KontroUspanne, stützen. Die Angaben in Tabelle 1

erlauben, die Entwicklung im nichtgymnasialen Bereich für Baden-Württemberg und Nordrhein-

Westfalen zu beschreiben, die sich in ähnlicher Form auch in anderen Bundesländern wiederfindet.

Tabelle 1: Hauptberufliche Lehrer, Schulen sowie Schulaufsichtsbeamte in Schulämtern nach ausge¬

wählten Schularten in Baden-Württemberg, 1960 bis 1979, und Nordrhein-Westfalen,

1965 bis 1979

Jahr Lehrer Schulen Schulaufsichts- Lehrer je Auf- Schulen je Auf¬
beamte Sichtsbeamten Sichtsbeamten

in Baden-Württemberg an Grund-, Haupt-, Sonder- und Realschulen

1960 21481 4280 90 238,7 47,6
1965 27398 4447 135 202,9 32,9
1970 36041 4435 133 271,0 33,3
1975 51654 3637 175 295,2 20,8
1979 606451 35771 175 346,5 20,4

Nordrhein-Westfalen an Grund-
, Haupt- und Sonderschulen

1965 41718 7013 147
-

283,8 47,7
1970 49058 5971 161 304,7 37,1
1975 70834 5674 201 352,4 28,2
1979 823791 5544 225 366,1 24,6

1 Vorläufiges Ergebnis. - QueUen: Statistisches Bundesamt: Fachserie A, Reihe 10, 1965 (1969),
.

1970 (1974); Fachserie 11, Reihe 1.1,1975 (1977); Fachserie 1, Reihe 1,1976 (1978), 1977 (1979);
Büdung im Zahlenspiegel 1980. Stuttgart/Mainz 1980; sowie die entsprechenden Haushaltspläne.

Die Daten zeigen, daß die Verstärkung des Aufsichtspersonals in den Schulämternmit der Expansion
des Lehrkörpers in den beaufsichtigten Schulen keineswegs Schritt gehalten hat, so daß sich die

KontroUspanne in dem Zeitraum, für den für beide Länder Daten zur Verfügung stehen, vergrößert
hat. Die Entwicklung der KontroUspannen hat dazu geführt, daß die Schulaufsichtsbeamten ihre

Aufmerksamkeit konzentriert auf GelenksteUen der Lehrerkarriere (Verbeamtung und Beförde¬

rung) und kritische Einzelanlässe richten. Die zunehmende Belastung führte dazu, daß Regelbesuche
im Rahmen der dienstüchen BeurteUung oftmals ausgesetzt werden. So kann heute ein Lehrer

keineswegs mehr mit Sicherheit erwarten, daß er nach seiner Verbeamtung noch einmal von der

Schulaufsicht in seinem Unterricht besucht wird - es sei denn, er würde als „Sorgenkind" der

Schulaufsicht zu einem „besonderen Anlaß". Unterrichtsbesuche aus besonderem Anlaß gehen in der

Regel auf Elternbeschwerden zurück, die dem Schulrat nach Rücksprache mit dem SchuUeiter so

gravierend erscheinen, daß er meint, ihnen durch einen Unterrichtsbesuch nachgehen zu müssen.

Solche Unterrichtsbesuche kommen vor; sie sind jedoch die absolute Ausnahme.
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Im gymnasialen Bereich läßt sich die Entwicklung der Aufsichtsintensität schwerer abschätzen, da

hier große Länderdifferenzen vorhanden sind. Einige Bundesländer haben schon seit geraumer Zeit

das Aufsichtspersonal der Schulbehörden durch zu Ministerialbeauftragten oder Fachberatern

ernannte Studiendirektoren ergänzt. Teilweise sind auch Schulaufsichtsbefugnisse formeU auf

SchuUeiter übergegangen. Nordrhein-Westfalen hat jedoch diese Schritte rechtlich nicht vollzogen.
Tabelle 2 gibt einen Überbück über die Entwicklung der Kontroüspannen im Gymnasialbereich
dieses Bundeslandes.

Tabelle 2: Hauptberufliche Lehrer an Gymnasien, Zahl der Gymnasien sowie Schulaufsichtsbeamte
in SchulkoUegien in Nordrhein-Westfalen, 1965 bis 1979

Jahr Lehrer Schulen Schulaufsichts- Lehrer je Auf- Schulen je Auf¬
beamte Sichtsbeamten Sichtsbeamten

1965 13434 519 35 383,8 14,8
1970 18141 627 39 465,2 16,1
1975 24351 638 38 640,8 16,8
1979 325901 646' 40 814,8 16,2

1 Vorläufiges Ergebnis. - QueUen: Statistisches Bundesamt: Fachserie A, Reihe 10, 1965 (1969),
1970 (1974); Fachserie 11, Reihe 1.1,1975 (1977); Fachserie 1, Reihe 1,1976 (1978), 1977 (1979);
BUdung im Zahlenspiegel 1980. Stuttgart/Mainz 1980; sowie die entsprechenden Haushaltspläne.

Im Jahr 1965 hatte ein Schulaufsichtsbeamter des Schulkoueghims 384 Lehrer zu betreuen (eine
Relation, die 1979 in den Schulämtern erreicht wurde). 1979 war er für mehr als die doppelte Anzahl,
nämüch für 815 GymnasiaUehrer zuständig. Aus der Entwicklung der Aufsichtsrelation geht hervor,
daß man nicht nur von einer deutlichen quantitativen Veränderung der formalen KontroUspanne
reden darf, sondern daß sich einschneidende quaütative Veränderungen vollzogen haben müssen:

Reaüstisch kann man hier kaum noch von einer Beaufsichtigung des Lehrers reden, vielmehr ist die

einzelne Schule zum Gegenstand der Aufsicht geworden. Damit hat sich auch die SchuUeitung in den

vergangenen zwei Jahrzehnten verstärkt zum maßgebüchen Ansprechpartner der Schulaufsicht und

zur entscheidenden Gelenksteüe zwischen Schulbehörde und Einzelschule entwickelt. Berücksichtigt
man ferner die in den neueren Schulverfassungsgesetzen vorgenommene Kompetenzverteilung
zwischen SchuUeitung und Koüegium, so kann man zu dem Schluß gelangen, daß der innerschuü-

schen Abstimmung für die Gestaltung der Schulwirküchkeit heute potentieU größere Bedeutung
zukommt, als das vieUeicht 1960 der FaU war.

Wir wissen nicht genau, wie sich Verwaltungsvorschriften und Weisungen der Vorgesetz¬
ten in Schulaufsicht und Schulleitung im einzelnen als Einschränkungen und Störfaktoren

auswirken und wie Lehrer damit umgehen. Aufgrand verfügbarer empirischer Untersu¬

chungen kann man jedoch versuchen, die relative Bedeutung der Störung der pädagogi¬
schen Arbeit durch Schulverwaltung und Vorgesetzte abzuschätzen. In einer Reihe von

Untersuchungen, die zwischen 1958 und 1977 durchgeführt wurden, befinden sich auch

Fragen nach beraflichen Störfaktoren und Alltagsproblemen von Lehrem. Im Unter¬

schied zu dem Befund einer im Jahre 1928 durchgeführten Untersuchung, nach der dem

„schädlichen" Einfluß der Schulaufsicht relativ große Bedeutung zugemessen wurde, ist

die Reglementierung durch Vorschriften und schulaufsichtliche Maßnahmen nach den

neueren Ergebnissen ein durchweg untergeordnetes Schulalltagsproblem. Dieser Befund

wird durch empirische Daten zur Konflikthäufigkeit zwischen Lehrem und Vorgesetzten
bzw. bürokratischem Apparat im wesenthchen gestützt (vgl. Baumert 1980).

Schulen und Lehrer besitzen keine rechtlich gesicherte Selbständigkeit oder pädagogische
Freiheit. Dennoch - und das sollte aus dem Vorhergehenden deutlich werden - verfügen
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sie nicht nur über bestimmte faktische Gestaltungsspielräume, sondern auch über eine

nicht unbeträchtüche Definitionsgewalt ihrer Freiräume. Das regulative Programm der

Schulen besitzt in vielen Punkten eine interne Elastizität, die den Übergang von erlaubten

zu unerlaubten Maßnahmen durchaus fließend erscheinen läßt. Zudem ist die Mehrzahl

schulischer Normen kaum sanktionsbewehrt, und Normverstöße werden aufgrund der

geringen Kontrolldichte in der Regel nicht bemerkt (man denke nur daran, daß in

Nordrhein-Westfalen erst der Rechnungshof tätig werden mußte, damit das äußerst

erstaunhche Verhalten von Lehrem bei der Abrechnung von Überstunden aufgedeckt

wurde). Selbst wenn Verstöße bemerkt werden, folgen in den seltensten FäUentatsächüch

Sanktionen, zumal wenn Schulleitung und Kollegium die Entscheidungen gemeinsam

tragen. Nicht selten sind bestimmte Normverstöße geradezu Voraussetzung für einen

halbwegs geordneten Schulbetrieb. Gleichwohl dürfte der Eindruck nicht falsch sein, daß

die wenigsten Schulen ihre Definitionsgewalt extensiv auslegen, um die Vision einer

„humaneren" Schule im schulischen Alltag durchscheinen zu lassen, ja viele Schulleiter

und Kollegien nicht einmal aufderHand liegende Freiräume ausnutzen, umihren Schulen

ein eigenes pädgogisches Profil zu geben.

Nicht selten wird dies auf ein Aufklärungs- und Ausbüdungsdefizit oder einen Mangel an

Selbstbewußtsein der Lehrer zurückgeführt, der durch die bürokratische Grundstraktur

der Organisation induziert oder zumindest verstärkt wird. Diese Gesichtspunkte sind nicht

unbedeutend, jedoch auch gewiß keine hinreichende Erklärung des Sachverhalts. Es

spricht manches dafür, daß Erklärungsversuche aussichtsreicher sind, die nicht die

Restriktionen rechtücher und administrativer Rahmenbedingungen oder die Person des

Lehrers in den Mittelpunkt rücken, sondern bei der Analyse der relativen Trägheit des

Systems zunächst danach fragen, ob das institutionelle Bedingungsgefüge durch die Art

und Weise, wie Grundprobleme von Schule definiert und Lösungsmögüchkeiten vorge¬

zeichnet werden, nicht auch in beträchtlichem Maß entlastet wirkt: etwa indem strukturell

angelegte Widersprüche und Konflikte in bestimmten Grenzen stillgelegt, Abstimmungen
in erträgüchem Umfang gehalten, Erwartungenberechenbar gemacht und dem einzelnen

Lehrer Nischen persönlicher Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet werden, so daß er im

Saldo zu einer relativ hohen Berufszufriedenheit gelangen kann. Die Frage der Schulkrise

und ihrer Bewältigung stellt sich dann etwas anders. Einmal wird man Folgeprobleme von

Maßnahmen stärker beachten müssen, die auf die Krisenphänomene antworten sollen,

schon um sich hinsichtüch ihrer Durchhaltbarkeit keine Illusionen zu machen, und zum

anderen wird man sich der grundsätzlichen Überlegung zu stellen haben, auf welche

gesellschaftlichen Veränderungen Schule, die immer nur „schulisch" soziaüsiert, über¬

haupt sinnvollerweise antworten kann.

4. Pädagogbche Funktionen institutioneller Regelungen

Eine der wichtigsten Entlastungsfunktionen institutionalisierter Regeln besteht in der

Vorformung legitimer Erwartungen. In der Formaüsierang spezifischer Verhaltenserwar¬

tungen liegt für Schulleiter und Lehrer, aber auch für Schüler und Eltem eine Schutzvor-

kehrang, insofern bestimmte sachlich unangemessene, emotional zu belastende oder in

anderer Weise zu persönüche Erwartungen und Zumutungen mit dem Hinweis auf die
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Mitghedschaftsbedingungen zurückgewiesen werden können, ohne daß in jedem Fall die

Mühe argumentativer Überzeugung erfolgreich geleistet werden müßte. Man mag im

Einzelfall den Rückzug des Lehrers auf seine Beamtenrolle pädagogisch für falsch, die

Abweisung von Elternwünschen für das Zusammenleben für belastend oder die Nichtbe¬

rücksichtigung einer Anregung des Bürgermeisters für politisch unklug halten, dennoch

stellt der Rückgriff auf Formalstrakturen eine wichtige organisatorische Kompensations-

möglichkeit dar, die Enttäuschungsrisiken vermindern und die Bewältigung von Konflik¬

ten erleichtem kann. Das Gefüge institutioneller Regelungen, seien sie stärker formaler

oder eher informeller Natur, stellt gewissermaßen ein System von nicht gleichzeitig
versetzbaren Grenzsteinen dar, die bestimmte Anhaltspunkte, zu denen man zurückkeh¬

ren kann, vermitteln. Sie verringern Entscheidungs- und Handlungsaltemativen und

damit zugleich auch den aktueUen Abstimmungs- und Konsensbedarf der Einrichtung.

Ein solcher Orientierangsrahmen dürfte eine nicht unwesentliche Voraussetzung für die

kontinuierüche Weiterentwicklung einer Schule sein, da gezielte Veränderungen, die

nicht in eine strukturelle Überforderung der Beteiügten münden, in der Regel wohl nur

vor dem Hintergrand nicht in Frage gesteüter Strakturmerkmale denkbar sind. Manche

Gesamtschulen waren in einer frühen Entwicklungsphase vielleicht das Beispiel einer

Institution, wo zu vieles gleichzeitig geändert werden sollte, so daß es zu einem Mangel an

selbstverständlichen Ordnungsgesichtspunkten kam. Zugleich legen die institutionellen

Regeln auch in Umrissen die Themen fest, die legitimerweise Gegenstand von Konflikten

werden können. Damit ist freiüch auch die Möglichkeit gegeben, daß ein Lehrer, ohne

dafür rechenschaftspflichtig zu sein, seine Person stärker abschirmt oder sein persönliches

Engagement weiter zurücknimmt, als es für die Soziaüsationsaufgaben der Schule

zuträgüch ist. Andererseits erhöhen diese institutionellen Vorkehrungen die Wahrschein¬

Uchkeit, daß Enttäuschungen und Auseinandersetzungen auf lange Frist für die Beteüig¬
ten psychisch erträglich bleiben (Feldhoff 1970; Leschinsky 1978; Roeder et al. 1977).

Keine Schule, die einen gewissen Grad interner Differenzierung aufweist und nicht mit

jedem Neueintritt eines SchülerJahrgangs oder einem Personalwechsel in eine „Identitäts¬

krise" geraten soll, kann darauf verzichten, bestimmte Verhaltenserwartungen in sachli¬

cher und sozialer Hinsicht auf Dauer zu stellen. Ausreichende Stabilität und innere

Stimmigkeit des Schulethos scheinen keine unwesentüchen Bedingungen für den langfri¬

stigen Soziahsationserfolg einer Schule zu sein (Rutter 1979). Das Bewußtsein für die

Bedeutung institutioneller Regelungen wird um so wichtiger, je stärker eine Schule auf

Veränderang und Weiterentwicklung setzt. Bei einer Automatisierung und „Entschu-

lung" der Schule werden zwangsläufig neue Definitions- und Institutionaüsierungsleistun-

gen erforderlich, im Hinblick auf Auswahl, Hierarchie und Organisation von Lerngegen¬

ständen, die Abgrenzung von Schule und „Nicht-Schule", von Öffentüchem und Privatem

ebenso wie im Hinblick auf die Balance zwischen gegenwärtigen Schülerbedürfnissen und

einem präskriptiven Entwurf der Erwachsenenrolle.

Im folgenden soU das Problem der Institutionalisierung von Unterricht von verschiedenen Seiten

beleuchtet werden. Zunächst soü die struktureUe Trennung von Schule und „Nicht-Schule" bei

gefächertem Unterricht diskutiert werden, um daran die Frage nach der Verantwortung für Sinn und

Zusammenhang von Lernerfahrungen anzuschließen. In einem weiteren Schritt soU der Frage
nachgegangen werden, mit welchem Konsens- und Abstimmungsbedarf, mit welchem organisatori¬
schen Aufwand und welchen persönlichen Belastungen bei unterschiedhchen Randbedingungen zu
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rechnen ist. In einem abschheßenden Abschnitt soü dann verdeutücht werden, daß für das Problem

eines sich zunehmend lockernden Zusammenhangs zwischen Schule und außerschulischer Erfahrung
offenbar keine einfache und schlüssige Lösung bereitüegt.

4.1. Schule und „Nicht-Schule"

Ein wesentliches Merkmal des Regelschulwesens ist die klare und institutionell verankerte

Trennung von Schule und „Nicht-Schule". Die im Schulunterricht vermittelten Wissens¬

bestände und Deutungsmuster werden mit der Jahrgangsfolge zunehmend nach getrenn¬
ten Lembereichen angeordnet. Die Grundstraktur des Curriculum ist durch die Trennung
von Bildungsinhalten gegeneinander und einer im allgemeinen hohen Festigkeit der

Grenzziehung zwischen den Wissensbereichen gekennzeichnet. Bernstein (1971) führte

zur Charakterisierung derartiger Bildungsprogramme, die auf der Addition stark klassifi¬

zierter Inhaltsbereiche beruhen, den Begriff des „Kollektionscode" ein. Zugleich sind

jedoch die im Programm ausgewiesenen Fachgebiete mit unterschiedUchem Gewicht und

unterschiedlicher Reputation ausgestattet. Wenn man sich aus heuristischen Gründen auf

eine etwas unscharfe Zweiteilung einläßt, so wird man sagen können, daß die „akademi¬
schen" Fächer, die unter dem Vorrang kognitiver Rationaütät stehen, traditioneU den

Mittelpunkt des Kanons bilden. Mit einem ungefähr doppelt so großen Zeitbudget
besitzen sie heute gegenüber jenen Fächern, die stärker ästhetisch-expressive und religiös-
konstitutive Kulturbestände vermitteln, ein deutliches Übergewicht. Eine weitere Rang¬

folge findet sich innerhalb der akademischen Fächer, unter denen Deutsch, die Fremd¬

sprachen und Mathematik die eigenthchen Hauptfächer darstellen. Wohl nicht zuletzt

infolge dieser mehrfachen Hierarchisierang entsteht der Eindruck einer intern differen¬

zierten Geschlossenheit des Kanons. Diese scheinbare Geschlossenheit und Schlüssigkeit

grenzt das Schulcurriculum gegen Wissensgebiete, die nicht unter die eingeführten Fächer

subsumierbar sind, ab und legt entsprechend einfache Definitionen von „Bildung" und

„Nicht-Bildung" nahe. Diesen Sachverhalt erfaßt der Begriff „Kollektionscode" nur

unvollkommen.

Mit der Fächerung des Unterrichts werden lebensweltliche Erfahrungszusammenhänge
zerschnitten. Schule vermittelt zunächst einmal „pädagogisches" Wissen, das vom AUtags¬
wissen, das auf dem biographischen Erfahrangshintergrund von Lehrem und Schülem

beruht, mehr oder minder getrennt ist. Zugleich erlaubt jedoch erst diese Trennung,
schuüsche Lemangebote prinzipieU im Hinbhck auf Lehr- und Lembarkeit auszuwählen,
zu präparieren und in eine systematische Anordnung zu bringen, der eine auf ein noch

fernes Ziel hin geplante Abfolge von Lernschritten entspricht. Ist die Fächerang zum Ende

der Grundschule erst einmal voU ausgebildet, werden die Gegenstände innerhalb eines

Fachs in der Regel so angeordnet, daß Themen und Fragestellungen, die Fachgrenzen und

damit die Systematik der Fächereinteilung selbst überschreiten, Schülem erst in einer

relativ späten Phase ihres Bildungsgangs zugemutet werden. Auf diesem Fundament ruht

die Vorstellung, daß Schule zu cMldungsabschlüssen führe, obwohl man kaum noch

anzugeben vermag, was die vermittelten Gegenstände als „Bildung" zusammenhält, und

nach der in den letzten beiden Jahrzehnten erfolgten curricularen Angleichung der

Schulreformen Bildungspatente zwanglos nach der zeitüchen Dauer des Schulbesuchs

gestaffelt werden können. Die undramatische Verabschiedung von schulformtragenden

Bildungsidealen kann dies vieUeicht noch einmal verdeutüchen. Institutionalisierte
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Abschlußregelungen und das curriculare und organisatorische Grundmuster der Schule

greifen, sich wechselseitig stützend, ineinander.

Die zumal bei gefächertem Unterricht klare Trennung zwischen „pädagogischem" Wissen

und AUtagswissen signalisiert Geschlossenheit und Identität von Schule und scheint intern

organisatorische Lösungen zu ermöglichen, welche die Unsicherheiten und Belastungen
der Lehrertätigkeit zumindest erträgüch machen. Die Fächerung der Regelschule ist

Voraussetzung für eine überschaubare Unterrichtsplanung, die durch klare Zeitabschnitte

formal gegliedert ist, sich auf ein relativ stabiles Anspruchsniveau einpendeln kann und

gerade aufgrand ihres hohen Ausschüeßungsgrads Unterricht bei allen Unwägbarkeiten

einigermaßen vorhersehbar macht. Dieser institutioneUe Rahmen begünstigt die Unter-

richtsdurchführang in Eigenverantwortung des einzelnen Lehrers, bei der notwendige

Abstimmungen mit Kollegen gering gehalten und im Grande auf wenige Zeitpunkte im

Schuljahr begrenzt werden können. Die Vorentscheidungen der Stundentafel und der

Lehrpläne entlasten die Lehrer von einem konfliktreichen Aushandeln der relativen

Bedeutung einzelner Lerngegenstände in ihrer täghchen Arbeit und nehmen ihnen zu

einem gewissen Teil die Verantwortung für Sinn und Zusammenhang des Curriculum und

die langfristig kumulative Wirkung schulischen Lernens ab. Zudem stecken sie die

Grenzen ab, innerhalb derer man sich in einer gemeinsamen Fachsprache leichter über die

Strukturierung von Themen und Stoffen verständigen kann. Dieses organisatorische
Grundmuster stützt die Entwicklung einer professioneUen Identität als Fachlehrer, zumal

die akademischen Bezugsdiszipünen der Unterrichtsfächer in der Regel einen stabileren

identitätsstiftenden Bezugsrahmen zu geben scheinen als die gemeinsame Vermittlungs¬
wissenschaft der Pädagogik, die einerseits mit notorischen diszipünären Abgrenzungspro¬
blemen belastet und andererseits durch das schwer behebbare Defizit einer wenig
entwickelten Sozialtechnologie gekennzeichnet ist. Insgesamt scheinen dies Tätigkeitsbe¬
dingungen zu sein, die ausreichende individuelle Arrangements des Lehrers zulassen, die

jene strukturell angelegte Erfolgsunsicherheit in Unterricht und Erziehung und das nicht

zuletzt daraus resultierende Gefühl einer dauernden Überbelastung, das viele Lehrer

teilen, soweit zu kompensieren vermögen, daß im Saldo eine relativ hohe Berufszufrieden¬

heit erreichbar ist (Baumert 1980).

4.2. Verantwortung für Sinn und Zusammenhang von Lemerfahrungen

In unterschiedlicher Radikalität setzt die Schulkritik an der Trennung von Schule und

„Nicht-Schule" an, sei es, daß sie die Fragmentierung von Wissensbereichen, die

Erfahrungsarmut der Regelschule oder ihre kognitive Einseitigkeit problematisiert oderin
ihrer entschiedensten Position einen Widerspruch zwischen „Bildung" und formalisiertem
Lernen zu erkennen meint. Mit dieser Kritik wird das Problem der Begründung und

Verantwortung für den selektiven Inhalt und den internen Zusammenhang des Bildungs¬

programms aktualisiert. Auch zu Zeiten, in denen das Wissen vorgeblich noch überschau¬

bar war, bezog sich Bildung und schon gar Schulbildung immer auf eine Auswahl von

Kulturbeständen, deren Definition sozial kontrolliert wurde. Die „Unwahrscheinlichkeit"
der jeweiügen historischen Lösung blieb solange unter den institutionellen Selbstverständ¬

üchkeiten verborgen, wie nicht alternative Bildungsdefinitionen zu einer Neuvermessung
des Horizonts ausgeschlossener Mögüchkeiten herausforderten. Das Problem der Anpas¬

sung an kulturellen und sozialen Wandel hat die Schule traditionell durch die Addition
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neuer Sachgebiete und die Differenzierung von Schulformen zu lösen versucht. In jüngster
Zeit wurde dieser Differenzierungsprozeß unter den Bedingungen schneller Expansion
tendenziell in die einzelne Bildungseinrichtung verlegt. Diese Anpassungsmaßnahmen
führten zu Gewichtsverschiebungen, üeßen jedoch das Grundmuster des Koüektions-

codes unberührt. Durchsetzungs- und Rechtfertigungsprobleme treten freilich in ganz

anderer Weise auf, wenn an der inhaltlichen und organisatorischen Grundstraktur des

Programms gerührt wird.

Schon Reformmaßnahmen, die im Vergleich zu weitergehenden EntschulungsvorsteUun-

gen moderat erscheinen müssen, wie etwa die Integration von Unterrichtsfächern, stoßen

auf beträchtüche Realisierungsschwierigkeiten, die nicht nur auf administrative Unwillig-
keit zurückgehen. Die Zusammenfügung bislang getrennter Unterrichtsfächer bringt eine

Neubewertung von Wissensbereichen mit sich, greift in die Dominanzverhältnisse des

Fächergefüges ein, berührt die fachliche Identität von Lehrem und kann einen Zwang zur

Umorientierung ausüben. Integrationsprobleme dürften um so größer sein, je stärkersich

ein Unterrichtsfach in der Beziehung zu einer etablierten akademischen Disziplin
versteht. So kann etwa die Einführang des Fachs Arbeitslehre vielleicht noch unmittelbar

als eine „Aufwertung" der handwerküchen Fächer Werken, Handarbeit und Hauswirt¬

schaft erscheinen, obwohl es sich schon als schwierig erweisen kann, ihre praktischen und

musischen Oualitäten im Rahmen des neuen Fachs aufzuheben. Bei der Einrichtung einer

integrierten Gesellschaftskunde ist die doppelte Aufgabe, einmal die besonderen Beiträge
und Leistungen der Fächer für die Beantwortung übergreifender FragesteUungen zu

bestimmen und zum anderen einen integrierenden und konsensfähigen Bezugsrahmen zu

entfalten, vermuthch noch schwerer zu erfüllen. Soll der neue Gegenstandsbereich mehr

als die Addition letztlich disparater Wissenselemente sein, so müssen seine latenten

Beziehungsstrakturen, die „relational ideas", wie Bernstein sie nennt, ins Bewußtsein

gehoben werden.

Dies leistet der lockere Hinweis auf eine Typik von Lebens- und Verwendungssituationen
sicherüch nicht. Wenn man entsprechende Untersuchungsbefunde, die an einem Modell¬

versuch zur schulnahen Curriculumentwicklung gewonnen wurden, generalisieren darf, so

scheint diese Aufgabe in einer autonomen Zusammenarbeit von Lehrern ohne institutio¬

nelle Vorgabe eines Orientierangsrahmens schwer einlösbar zu sein (Baumert/
Raschert et al. 1978).

Auch entschiedenere Versuche, die beklagte Lebensfremdheit des Schulgettos zu über¬

winden, indem unter weitgehendem Verzicht auf gefächerten Unterricht die Möglichkei¬
ten des Lernens durch unmittelbare und selbstregulierte Erfahrangen im Rahmen der

Schule selbst erweitert oder die gesellschaftliche Umwelt zum Lemort neben der Schule

werden, lösen nicht von selbst und gleichsam nebenbei das „Bildungsproblem" der Schule:

die „Ordnung von Vorstellungswelten" (Wilhelm 1969), die Entwicklung gemeinsamer
Erkenntnisformen und Handlungsregeln und die Verständigung über die Tatsache

geteilter grundlegender Lebensprobleme (Hentig 1980). Erfahrangen, die in formalisier¬

ten Bildungsprozessen vermittelt werden, sind immer steUvertretende Erfahrungen -

stellvertretende Erfahrungen auch dort, wo sie als direkte Erfahrungen mit der Umwelt

geplant sind. Schule kann keine geraffte Vorwegnahme vorab interpretierter Lebenspra¬
xis sein. Ihre Erfahrungsangebote sind exemplarischer Natur, die so beschaffen sein
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müssen, daß ein Schüler sie als eigene, unmittelbare Erfahrung wahrnehmen, sich aber

zugleich von ihnen reflexiv distanzieren kann. Alles, was Schule innerhalb oder außerhalb

des Schulhauses tut, wird nicht nur bürokratisch, sondern mindestens ebenso nachhaltig

pädagogisch überformt. Schulische Lemsituationen müssen in der Regel in der „Schwebe

des gespielten Ernstes" (Rumpf 1973) verbleiben; auf den Ernstfall der wichtigsten

Lebensentscheidungen bereiten sie bestenfalls vor. Insofern ist Schule allemal sichtbarer

Ausdrack eines Moratoriums.

Ist man sich dieses konstitutiven Dilemmas von Schule bewußt, so ist ersichtlich, daß die

Kritik an der Erfahrungsarmut der Schule den Finger in der Tat auf eine strukturell

problematische Stelle legt, aber mit dem Vorschlag einer Entschulung der Schule noch

nicht ohne weiteres für Sinn und Straktur des „Erfahrungscurriculum" einsteht oder den

Emstcharakter des verschulten „wirküchen Lebens" gewährleisten könnte. Ein innerer

Zusammenhang wird erst durch die konstraktiven Leistungen einer begründeten Auswahl

und deutenden Organisation von Erfahrangsausschnitten hergestellt, und der Emst

gesellschaftücher Tätigkeit, ihre Zielgerichtetheit, die andauernde Anstrengung und ihr

Folgenreichtum finden sich in der Schule nur in strakturellen Analogien wieder, die in

institutionelle Regeln eingelassen sind oder in den die Schüler-Lehrer-Interaktion steu¬

ernden Normen zum Ausdrack kommen. Es ist keineswegs selbstverständlich, daß

Schüler die Erfahrungsgegenstände, die ihnen die Schule in konkreter Ganzheit und

Anschauhchkeit zugänglich macht, im praktischen Umgang als konzeptionellen Zusam¬

menhang wahrnehmen. Mit dem Angebot direkter Erfahrangsmögüchkeiten ist noch

keine Vorkehrung getroffen, daß Lernprozesse autonomer und weniger fragmentiert als

im gefächerten Unterricht verlaufen, so daß sie subjektiv als nicht belanglos empfunden
werden. Entsprechende Erfahrangen mit dem Gesamtunterricht der „aufgelockerten
Volksschule" der fünfziger Jahre haben offenbar zu einer Suche nach einer flexiblen

Verbindung von Fach- und Projektunterricht geführt, bei der das Fach relativ stabile

Ordnungsgesichtspunkte anbieten und die Kontinuität von Lemschritten verdeutlichen

konnte (Schultze/Belser 1958). Auch die verfügbaren empirischen Daten über Formen

offenen Unterrichts, die jene dem traditionellen Unterricht zugeschriebenen Mängel nicht

einfach wiederholen, lassen erkennen, daß den Lehrern hier ein schwieriger Balanceakt

abverlangt wird: zwischen zielsetzendem, motivierendem und ordnendem Eingreifen und

zwanglosem Gewährlassen, zwischen Zurückhaltung und der Sorge für angemessene

sachliche und soziale Voraussetzungen, die eine erfahrangsgeleitete Aneignung widerbor¬

stiger Realität ermögUchen und anregen können (Goodlad 1975; Shtman et al. 1974;

Bennett 1976; Ramseger 1977; Roeder 1980). Es wäre ein Mißverständnis, zu meinen,

Entschulungsmaßnahmen erlaubten es dem Lehrer, sich von seiner Lehrerrolle zu

verabschieden. Es werden konsensbedürftige Neuinterpretationen erforderlich, die sich

um so schwieriger gestalten, als Lehrer sich nun auch jener Verantwortung zu stellen

haben, die ihnen zum TeU - zugegebenermaßen unbefriedigend und kritikbedürftig -

durch den institutionellen Rahmen des Regelschulwesens abgenommen war.

4.3. Organisationsprobleme

Die institutionelle Struktur des Regelschulwesens legt Kontingenz- und Begründungspro¬
bleme zu einem guten Teil still, indem eingeschliffene Muster der Organisation und

Deutung schuüscher Erfahrung im Rahmen systematischer Unterweisung zur Verfügung
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gesteht werden. Das Programm der Entschulung aktuaüsiert die latenten Probleme und

erteilt institutioneUen Lösungen tendenziell eine Absage. Mit dem Verlaß auf einen

fortgesetzten argumentativen Prozeß unter den Beteiügten Werden Sinn und Straktur des

Curriculum in hohem Maß person- und situationsabhängig. Es spricht vieles für die

Vermutung, daß im institutioneUen Gefüge der Regelschule gerade intellektuelles „Sperr¬

gut", das sich nicht ohne weiteres in eine Systematik fügt, Gefahr läuft, aus dem

autorisierten Curriculum herausdefiniert zu werden - sei es, daß es vom Raster der

Fächerang nicht erfaßt wird oder innerhalb der gewohnten Ordnung des Stoffes keinen

angestammten Platz findet. Die Behandlung offener Fragen, auf die keine einfachen

Antworten zur Hand sind und die deshalb um so mehr nach Verständigung verlangen, ist

im Regelschulwesen ausgesprochen schwach institutionalisiert - was freiüch in hohem

Maß persönlichkeitsabhängig, abhängig vom einzelnen Lehrer, seiner Lebenserfahrung,
seiner Weltsicht und seiner „Bildung", in Hentigs Worten (1980, S. 108) von seinem

„nachdenklichen Umgang mit den Prinzipien und Phänomenen der eigenen Kultur".

Ähnliches scheint bei entschultem Unterricht für Zusammenhang und Kontinuität der

Beschäftigung mit Lemgegenständen zu gelten. Das mag das Engagement und die

Motivation der Beteüigten für eine gewisse Zeit verbessern, erhöht zugleich aber die

Enttäuschungsrisiken, und zwar auf allen Seiten. Diese Risiken dürften um so schwerwie¬

gender sein, als Fehlschläge weniger institutionellen Randbedingungen als persönlichem

Versagen zuzurechnen sind.

Die klare Trennung zwischen Schul- und Alltagswissen erleichtert zunächst den Umgang
zwischen Eltem, Schülem und Lehrem, insofern wechselseitige Erwartungen vorgeformt
werden. Gemeinsamer Bezugspunkt der Erwartungen ist der präskriptive Entwurf einer

Erwachsenenrolle, der im offiziellen Bildungsprogramm zum Ausdruck kommt und

prägnanter vieUeicht noch in den organisatorischen Grundmustern der Schule vorgezeich¬
net ist, die eine Entwicklung jener „modernen" Orientierangen begünstigen, die Dree¬

ben (1968) im Hinblick auf die Schule bisher wohl am klarsten analysiert hat. Zugleich
wird damit ein starkes Gefälle in der Kontrolle legitimen Schulwissens institutionalisiert.

Am deutlichsten ist dies in der staatUchen Regelschule in der Beziehung zwischen Lehrem

und Schülem sichtbar, wo Schüler im Vergleich zum Kontrollmonopol des Lehrers nur

sehr geringe Definitionsmöglichkeiten alternativen Wissens besitzen. Diese „Wissensstra-

tifizierung" (Young 1971) intensiviert das durch den Altersunterschied vorgegebene

Autoritätsgefälle. Mit dem Abschied vom Kanon und dem Schritt zur Selbstregulation

erfahrangsgeleiteten Lernens wird dieses Muster aufgelöst, da in der wenig definierten

Schulsituation die oft ganz persönhch gefärbten Interessen, Bedürfnisse und Motive der

Schüler neues Gewicht erhalten.

Gleichwohl kann der Lehrer nicht davon absehen, daß die Schülerrolle transitorischer

Natur ist und er zwangsläufig eine Erwachsenenperspektive, wie wenig expliziert sie auch

sein mag, mit der von Kindern und Jugendhchen zu vermitteln hat. In bezug auf die

Unterrichtsgestaltungbedeutet dies zunächst, daß zwischen Kollegen ebenso wie zwischen
Lehrem und Schülem Verständigung erzielt werden muß, welches Verhaltensspektram
mit dieser Doppelperspektive vereinbar sein kann. Dies kann zweifellos nur ein längerfri¬
stiger, sich an vielen Einzelfällen konkretisierender Prozeß sein, der wohl auch dann nur

erfolgversprechend verläuft, wenn es den Lehrem in ihrer tagtäghchen Arbeit geüngt, die

unterschiedhchen Voraussetzungen, die Schüler für die Nutzung von Bewegungsspielräu-
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men und offenen Lernmöglichkeiten mitbringen, hinreichend zu berücksichtigen. Für den
schnellen und selbständigen Lemer mögen die schwach definierten Situationen Anregung
und Herausforderang sein, während der etwas langsamere und ängstüche Mitschüler mit

Ratlosigkeit, Langeweile, Unstetigkeit oder „Wegtauchen" reagiert. Vom Lehrer ver¬

langt diese Problemlage einerseits verstärkte KontroUtätigkeit und andererseits differen¬

zierende Unterrichtsmaßnahmen - also im Grande die intensivierte Wahrnehmung seiner

beruflichen Aufgaben. Ein solcher Unterricht ist voraussetzungsvoll und risikoreich und

fordert und belastet den Lehrer zusätzlich, zumal er keineswegs sicher sein kann, daß ihm

die Zustimmung der Eltem oder auch nur der Kollegen in den Schoß fällt (Bennett 1976;
Stickelmann 1978). Das dürfte sicherhch einer der Gründe sein, weshalb wir auch in den

Grundschulen unseres Regelsystems relativ wenig von offenem Unterricht und Entschu¬

lung spüren, obwohl hier die administrativen Rahmenbedingungen solche Veränderungen
am ehesten zuheßen (Hopf et al. 1980).

4.4. Schule und außerschulische Erfahrung

Die staathche Regelschule scheint mit ihrem institutionellen Gefüge Stabüität und eine

Begrenzung der Belastung von Lehrkräften zu garantieren, zugleich aber infolge ihrer

Routinen und Anpassungsträgheit den Wunsch nach der Alternative zu wecken, die

wiederum, würde sie auf Dauer gestellt, wesentliche institutioneUe Grandzüge der alten

Einrichtung aufweisen müßte. Die Gesamtschule, die sich mittlerweile gemächlicher
weiterentwickelt, entspricht dem radikalen Entwurf schon längst nicht mehr. Die Attrakti¬

vität der Alternativschule, nicht nur des Primarbereichs, ist offenbar um so mehr

gewachsen, als die strukturelle Differenz zwischen Lernen in der Schule und in der

Kontinuität der Lebenspraxis mit der allgemeinen Verlängerung der Schulbesuchsdauer

und der dadurch bedingten Hinauszögerung von Selbständigkeit und voUer Eigenverant¬

wortung der Jugendhchen zunehmend bewußt und als Problem eines Verlusts von

Bindungen und Sinnbezügen oder zumindest als Verlust von regulierenden Notwendigkei¬
ten der Ernstsituation empfunden wurde - vielleicht auch um so mehr in dieser Weise

wahrgenommen werden mußte, als sich Bewegungsspielräume und Selbstreguüerangs-
möglichkeiten von Jugendüchen im gleichen Zeitraum erweitert haben. Dennoch liegt
darin ein Grundproblem von Schule, dem sich im Grunde nur die radikalen Entschuler,
freilich um einen hohen Preis, konsequent stellen. Die Einrichtung von Schulen, die im

wesentlichen die gesamte nachwachsende Generation durchläuft, wird zu einem Zeit¬

punkt geseUschafthcher Entwicklung wahrscheinlich, wo das Ausmaß erreichter Verge¬

sellschaftung eine Universalisierung und Spezialisierung von Kenntnissen, Fertigkeiten
und Orientierangen erfordert, deren Vermittlung in der Partikularität familialer und

lokaler Bezüge nur ungenügend gewährleistet ist. Damit werden neue Bedingungen
intersubjektiver Verständigung, aber auch neue Möglichkeiten individueller Entfaltung
geschaffen. Die eigentümliche Leistungsfähigkeit der Schule liegt ja darin, entlastet von

den Zwängen unmittelbarer Reproduktionsaufgaben systematisches und planvolles Ler¬

nen auf ein ferneres Ziel hin zu ermöglichen. Dadurch wird die Universalisierung von

Kulturbeständen denkbar, deren Aneignung nicht mehr in einem „Assimüationsprozeß"
beim Mitvollzug praktischer Tätigkeit möglich ist, sondern systematische Bemühung,
Konzentration und Ausdauer erfordert und ihren sinnstiftenden Bezugspunkt in einer

noch fernen Zukunft hat (vgl. dazu Rang/Rang-Dudzik 1978; Leschinsky/Roeder



Schulkrbe: Krbe der staatlichen Regebchule? 515

1981). Damit werden jedoch zugleich die Rückübersetzung der vermittelten Kulturgegen¬
stände in das Alltagsleben und ihre Bindung an Alltagserfahrang prekär-Bindungen, die,
wie vermittelt auch immer, gleichwohl notwendig sind. Denn ein erfahrungsgeleiteter,
konstruktiv-deutender Umgang mit Erscheinungen der natürüchen und gesellschaftlichen
Umwelt stellt allemal den Ausgangspunkt motivierten und als sinnvoll empfundenen
Lernens dar. Dieser strukturell problematische Zusammenhang scheint sich im Prozeß

fortschreitender Vergesellschaftung zunehmend zu lockern. So können jene Bedingun¬

gen, die Schule historisch wahrscheinlich machen, zugleich die Bedingungen sein, die ihre

Arbeit erschweren und im Extrem vielleicht scheitern lassen.

Nach der expansiven Entwicklung des bundesrepublikanischen Bildungssystems während

der letzten zwanzig Jahre scheint das Verhältnis von Schule zu ihrer sozialen und

kulturellen Umwelt gebrochener als je zuvor zu sein. Ein Zusammenspiel verschiedener

Faktoren ist dafür verantwortlich, zu denen Veränderungen im Programm und in der

sozialen Organisation der Schulen, Wandlungen in der Zusammensetzung der Klientel

ebenso gehören wie Veränderangen außerschulischer Erfahrungsmögüchkeiten. Ein

Prozeß der schrittweisen Angleichung der Schulformen führte praktisch zur Auflösung
schulformspezifischer Erziehungsphilosophien, die - mit diskriminierenden ideologischen

Rechtfertigungen freiüch - stets auch in der Beziehung zu unterschiedUchen sozialen und

kulturellen Miheus definiert waren. Gleichzeitig hat sich infolge gewandelter Bildungs¬

nachfrage die Klientel der einzelnen Schulformen erhebüch verändert. Insgesamt können

sich die Schulen weniger als zuvor auf Vorleistungen und Unterstützung außerschulischer

Sozialisationsinstanzen verlassen. Nicht nur das Gymnasium steht vor der Aufgabe, den

Zugang zu Unterrichtsgegenständen und Lernformen erst schrittweise eröffnen zu

müssen. Die Erfüllung dieser Aufgaben wird durch die veränderten Organisationsbedin-

gungen größerer und differenzierterer Schulen nicht erleichtert. So scheint das relative

Gewicht der Schule infolge Schulzeitverlängerung und zunehmender Bedeutung ihrer

statusdistributiven Funktion zu wachsen, die Rückbindung an außerschulische soziale und

kultureUe Lebenszusammenhänge sich aber gleichzeitig zu lockern. Für manch einen

Schüler kann sich diese Entwicklung in der Tat als Entfremdungsprozeß darstellen, in dem

Schulbildung endgültig auf ihren Tauschwert reduziert wird. Eine einfache und umfas¬

sende Antwort auf diese Problemlage liegt offenbar nicht bereit, wenn man einen

parochialen Rückfall in sozial und ideologisch homogenisierte Einzelschulen vermeiden

will. Schlüssige Lösungen sind wohl weder ambitionierte Programme einer weitgehenden

„Entschulung der Schule" noch die wenig begründete Hoffnung, gesellschaftliche Ent¬

wicklungen an der Schule vorbeigehen lassen zu können. Vielleicht ist aber schon etwas

mit der Erkenntnis gewonnen, daß man das Verhältnis von Schule und Erfahrang als

andauerndes Balance- und Marginalitätsproblem zu behandeln hat.
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